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1.a) Auftrag 
 

Hiermit beauftrage ich / bestätige ich, 
 

   Es besteht 
Vorsteuerabzugsberechtigung: 
 

Firma / Name, Vorname  Kennzeichen  Ja      Nein      nicht bekannt  
     

Anschrift  FIN  Leasingfahrzeug: 

    Ja      Nein      nicht bekannt  
 

PLZ, Ort  Schadentag  Fahrzeugfinanzierung: 

    Ja      Nein      nicht bekannt  
 

     
das Kfz-Sachverständigenbüro Rehberg beauftragt zu haben, ein Gutachten zur Schadenhöhe unter Haftpflichtgesichtspunkten zu erstellen. Es 
wird vereinbart, dass sich die Kosten für das Gutachten gemäß Urteil des BGH (VI ZR 50/15) aus einem Grundhonorar, das sich aus der vom 
Auftragnehmer ermittelten Schadenhöhe ergibt, sowie den angefallenen Nebenkosten zusammensetzen.  
 

      Die unten abgedruckte Honorartabelle habe ich erhalten und zur Kenntnis genommen. Der Rechnungsbetrag ist innerhalb 6 
Wochen nach Rechnungsstellung zur Zahlung fällig. 
 
 

1.b) Empfangszuständigkeit zur Entgegennahme von Zahlungen (Zahlungsanweisung) 
 
 

       Die Ansprüche aus der Honorarrechnung sowie alle in Zusammenhang mit dieser Beauftragung an mich abgetretenen 
Schadenersatzansprüche gegen Dritte sind (weiter) abgetreten an die Deutsche Verrechnungsstelle AG, Schanzenstraße 30, 51063 Köln. 

      Schuldbefreiend kann nur gezahlt werden auf IBAN: DE92 3705 0299 0000 7310 10. 
 

1.c) Grundhonorartabelle, Nebenkosten, Fremdkosten und vereinbarter Stundensatz 
 
 

Grundhonorar       Nebenkosten:    
         

Schadenhöhe in € Grundhonorar in €  Schadenhöhe in € Grundhonorar in € Art Berechnung Netto Brutto 

Netto Netto Brutto  Netto Netto Brutto € € 

0,01 –      500,00  299,00 355,81  10.500,01 – 11.000,00 1.210,00 1.439,90 Fehlerspeicherauslese pauschal 65,00 77,35 
500,01 –      750,00  333,00 396,27  11.000,01 – 11.500,00 1.248,00 1.485,12 Lackschichtdickenmessung pauschal 25,00  29,75 
750,01 –   1.000,00 391,00 465,29  11.500,01 – 12.000,00 1.279,00 1.522,01 EDV-Abruf Kalkulation pauschal 20,00 23,80 

1.000,01 –   1.250,00 436,00 518,84  12.000,01 – 12.500,00 1.312,00 1.561,28 EDV-Abruf Bewertung pauschal 20,00 23,80 
1.250,01 –   1.500,00 472,00 561,68  12.500,01 – 13.000,00 1.348,00 1.604,12 VIN-Abfrage pauschal 1,45 1,73 
1.500,01 –   1.750,00 504,00 599,76  13.000,01 – 13.500,00 1.383,00 1.645,77 Fotos / Bilder pro Stück 2,00 2,38 
1.750,01 –   2.000,00 534,00 635,46  13.500,01 – 14.000,00 1.413,00 1.681,47 Fotos / Bilder Kopie pro Stück 0,50 0,59 
2.000,01 –   2.250,00 561,00 667,59  14.000,01 – 14.500,00 1.448,00 1.723,12 Schreibkosten pro Seite 1,80 2,14 
2.250,01 –   2.500,00 588,00 699,72  14.500,01 – 15.000,00 1.484,00 1.765,96 Schreibkosten Kopie s/w pro Seite 0,50 0,59 
2.500,01 –   2.750,00 614,00 730,66  15.000,01 – 16.000,00 1.540,00 1.832,60 Schreibkosten Kopie bunt Pro Seite 1,00 1,19 
2.750,01 –   3.000,00 638,00 759,22  16.000,01 – 17.000,00 1.598,00 1.901,62 Porto / Telefon pauschal 15,00 17,85 
3.000,01 –   3.250,00 661,00 786,59  17.000,01 – 18.000,00 1.651,00 1.964,69 Restwertermittlung regional je Gebot 7,00 8,33 
3.250,01 –   3.500,00 685,00 815,15  18.000,01 – 19.000,00 1.712,00 2.037,28 Restwertermittlung mittels je eingesetzte   
3.500,01 –   3.750,00 709,00 843,71  19.000,01 – 20.000,00 1.775,00 2.112,25 Restwertbörse Börse 25,00 29,75 
3.750,01 –   4.000,00 733,00 872,27  20.000,01 – 21.000,00 1.844,00 2.194,36 Altfahrzeugzertifikat pauschal 35,00 58,31 
4.000,01 –   4.250,00 754,00 897,26  21.000,01 – 22.000,00 1.901,00 2.262,19     
4.250,01 –   4.500,00 777,00 924,63  22.000,01 – 23.000,00 1.958,00 2.330,02 An- & Abfahrt 

4.500,01 –   4.750,00 795,00 946,05  23.000,01 – 24.000,00 2.021,00 2.404,99 bis 50 km einfache Strecke 
4.750,01 –   5.000,00 815,00 969,85  24.000,01 – 25.000,00 2.060,00 2.451,40 - Fahrtkosten pro km 0,76 0,90 
5.000,01 –   5.250,00 835,00 993,65  25.000,01 – 26.000,00 2.123,00 2.526,37 - Fahrtzeit pro Minute 2,00 2,38 
5.250,01 –   5.500,00 856,00 1.018,64  26.000,01 – 27.000,00 2.185,00 2.600,15 über 50km einfache Strecke 
5.500,01 –   5.750,00 874,00 1.040,06  27.000,01 – 28.000,00 2.253,00 2.681,07 - Fahrtkosten pauschal 45,00 53,55 
5.750,01 –   6.000,00 895,00 1.065,05  28.000,01 – 29.000,00 2.312,00 2.751,28 - Fahrtzeit pro Minute  2,00 2,38 
6.000,01 –   6.500,00 924,00 1.099,56  29.000,01 – 30.000,00 2.392,00 2.846,48  aber maximal  150,00 178,50 
6.500,01 –   7.000,00 953,00 1.134,07  30.000,01 – 32.500,00 2.529,00 3.009,51     

7.000,01 –   7.500,00 982,00 1.168,58  32.500,01 – 35.000,00 2.683,00 3.192,77 Fremdkosten:    

7.500,01 –   8.000,00 1.016,00 1.209,04  35.000,01 – 37.500,00 2.839,00 3.378,41 Angefallene Fremdkosten für z.B. De- und Montage- oder Diagnosearbeiten zur 
Schadenfeststellung werden durch Rechnung nachgewiesen. 8.000,01 –   8.500,00 1.049,00 1.248,31  37.500,01 – 40.000,00 3.006,00 3.577,14 

8.500,01 –   9.000,00 1.083,00 1.288,77  40.000,01 – 42.500,00 3.180,00 3.784,20     

9.000,01 –   9.500,00 1.113,00 1.324,47  42.500,01 – 45.000,00 3.365,00 4.004,35 Stundensatz:    

9.500,01 – 10.000,00 1.145,00 1.362,55  45.000,01 – 47.500,00 3.528,00 4.198,32 Der vereinbarte Stundensatz für notwendige Stellungnahmen im Rahmen 
der Gutachtenerstattung, für eine Rechnungsprüfung, oder für sonstige 
nicht unter das Grundhonorar fallende Tätigkeiten, beträgt 185,00 € Netto 
/ Stunde (=220,15 € Brutto). Abgerechnet wird pro angefangene 5 Minuten. 

10.000,01 – 10.500,00 1.183,00 1.407,77  47.500,01 – 50.000,00 3.690,00 4.391,10 
       
       

 
 

Ermittlungsgrundlage für das Grundhonorar sind im Reparaturschadenfall die vom Auftragnehmer ermittelten Reparaturkosten netto plus Wertminderung und 
im Totalschadenfall der ermittelte Wiederbeschaffungswert brutto. 
 

Für ggfs. notwendige Nachträge wird die Differenz im Grundhonorar zwischen der neuen Schadenhöhe Netto und dem schon abgerechneten Grundhonorar, 
zzgl. anfallender Nebenkosten, berechnet. 
 

Ab 50.000,01 € Schadenhöhe Netto erfolgt ein Aufschlag von 165,00 € Netto (= 196,35 € Brutto) je weitere angefangene 2.500,00 € Netto-Schadenhöhe.  
Für Sondergutachten (Schäden an z.B. LKW, Bussen, Motorrädern, Reisemobilen und Wohnanhängern, Fahrrädern, etc.), erfolgt ein Aufschlag von 30% auf 
das Grundhonorar. 

Wichtiger Hinweis für Firmen als Auftraggeber 

Sollten Sie zum Vorsteuerabzug berechtigt sein, bitten wir um Überweisung der Umsatzsteuer noch vor Ablauf der sechs Wochen. 
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Untersuchungen des Fahrzeuges hinsichtlich möglicher reparierter Vorschäden sollen ausdrücklich vorgenommen werden, da ich die eine 

belastbare Aussage hierzu nicht treffen kann. 
  

Untersuchungen des Fahrzeuges hinsichtlich möglicher reparierter Vorschäden sollen nicht vorgenommen werden, da ich für durch mich 

getätigte, unrichtige oder unvollständige Angaben die allgemeine Haftung übernehme. 
 

Hinweis:  
 

Verschwiegene Vorschäden führen zur Unbrauchbarkeit des Gutachtens, die Sachverständigenkosten werden dann nicht mehr durch denen 
Versicherer übernommen. In diesem Fall werden diese durch mich persönlich an das Sachverständigenbüro ausgeglichen. 

 
 

 
 

                                                              

                          
 

                                    Ort, Datum                                                                    Unterschrift /Stempel des Auftraggebers oder seines Bevollmächtigten 
 
 

 

 
2.  Einwilligung Datenschutz 

 

Ich erkläre hiermit meine Einwilligung, dass meine personenbezogenen Daten im Rahmen der Erstellung des von mir beauftragten 
Schadengutachtens an die von mir beauftragte Reparaturwerkstatt und / oder die von mir beauftragte Anwaltskanzlei, sowie an die 
regulierungspflichtige Versicherung zum Zwecke der Schadenregulierung weitergeleitet werden. Ich kann meine Einwilligung jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft gegenüber dem beauftragten Sachverständigen widerrufen. 
 

 

    
   

Ort, Datum  Unterschrift /Stempel des Auftraggebers oder seines 
Bevollmächtigten 

 
 

 
 

 
 

3.  Nur bei Auftragserteilung außerhalb der Geschäftsräume 
 

Wird der Vertrag außerhalb der Geschäftsräume des Kfz-Sachverständigenbüro Rehberg geschlossen, haben Kunden, die Verbraucher 
sind, ein 14-tägiges Widerrufsrecht.  
 

 Ich bin kein Verbraucher. 
 

Über die Bedingungen, die Fristen und das Verfahren für die Ausübung des Widerrufsrechts ist der Kunde vor Erteilung des Auftrages 
separat informiert worden.  

 

 Ich bestätige, dass ich die Widerrufsbelehrung und das Muster-Widerrufsformular erhalten habe.  
 

 Erklärung des Kunden zur Ausführung der beauftragten Arbeiten vor Ablauf der Widerrufsfrist  
 

In Kenntnis der Widerrufsbelehrung fordere ich das beauftragte Sachverständigenbüro Rehberg auf, mit der Gutachtenerstellung bereits 
vor Ablauf der Widerrufsfrist zu beginnen. Mir ist bewusst, dass ich bei vollständiger Vertragserfüllung durch den Unternehmer mein 
Widerrufsrecht verliere. Mir ist weiter bewusst, dass ich für den Fall, dass ich vor vollständiger Vertragserfüllung den Vertrag widerrufe, 
für die bis zum Widerruf bereits erbrachten Leistungen einen Wertersatz zu leisten habe. 
 

 
 

 

                      
   

Ort, Datum  Unterschrift des Auftraggebers oder seines Bevollmächtigten 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ort,             Datum  
 Unterschrift des Auftragnehmers 

 
Widerrrufsbelehrung und Widerrufsformular (Siehe Anhang) 
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